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Was bedeutet „schulfähig“? 

Ein Kind gilt als schulfähig, wenn es 

körperlich, kognitiv, emotional und sozial so 

weit entwickelt ist, dass es am Unterricht 

erfolgreich teilnehmen kann. 

Kinder können auch vorzeitig 

aufgenommen oder zurückgestellt werden -

je nach individuellem Entwicklungsstand des 

Kindes.

(Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus,  

Wissenschaft und Kunst)



Gesetzliche Bestimmungen
◼ Schulpflicht

Alle Kinder müssen ihre Schulpflicht in der öffentlichen

Grundschule erfüllen, in deren Schulsprengel sie aktuell 

wohnen. (Sollten Sie Ihr Kind an einer privaten Grundschule oder einer 

anderen Schule anmelden wollen, informieren Sie uns bitte baldmöglichst.)

◼ Die Schulleitung der Grundschule nimmt ein Kind auf, 
welches „schulfähig“ ist (Schulfähigkeitskriterien, Bestimmungen der GSO, BayEUG). 

◼ Es werden keine spezifischen Kenntnisse beim Kind 
vorausgesetzt.

◼ Über die Aufnahme eines Kindes entscheidet letztlich die 
Schulleitung. Diese Regelung gilt für reguläre Einschulungen, 
Zurückstellungen und vorzeitige Einschulungen.

◼ Ggf. wird der sonderpädagogische Förderbedarf von der 
Schule festgestellt. Ein sonderpädagogisches Gutachten ist 
nur erforderlich, wenn ein besonderer Förderort festgelegt 
werden soll.



im Vorjahr
zurückgestellt

Regulär 
schulpflichtig - Korridor

auf Antrag 
schulpflichtig

auf Antrag mit Gutachten 
schulpflichtig

Kind ist jetzt 
schulpflichtig!

Geboren:
01.10.2015 -30.09.2016

Erreichen das 
6.
Lebensjahres
bis 30.09.2023

Geboren:
01.10.2016 -
30.09.2017

Spezialfall 
Korridor 

Geboren: 
01.07.2017 –
30.09.2017

Erreichen das 6. 
Lebensjahres
bis zum 31.12.2023

Geboren:
01.10.2017 - 31.12.2017

Erreichen das 6. Lebensjahres
ab dem 01.01.2024

Geboren:
01.01.2018 und später

Hier ist keine weitere 

Zurückstellung 
möglich.

Bei weiterer 
mangelnder 
Schulfähigkeit wird der 
sonderpädagogische 
Förderbedarf überprüft.

Eine Zurückstellung ist einmal 

möglich.

Schulpsychologisches 
Gutachten ist nicht 
erforderlich!

Die Schulfähigkeit wird 

überprüft. 

Schulpsychologisches 
Gutachten erforderlich!

Ablehnung möglich, wenn 
die 
Aufnahmevoraussetzungen 

nicht gegeben sind.

Einschulungsbestimmungen 

zum Schuljahr 2022/2023

Bei Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache ist 

der Besuch eines Kindergartens und eines Vorkurses sehr empfehlenswert.



Regulär schulpflichtig

• Regulär eingeschult werden Kinder, die zwischen 

dem 01.10.2016 und dem 30.06.2017 geboren 

wurden.

• Kinder, die im Vorjahr vom Besuch der Grundschule 

zurückgestellt wurden. (Zurückstellungsbescheid mitbringen) 

• Ein Kind, das am 30. September mind. sechs Jahre 

alt ist, kann von der Aufnahme in die Grundschule 

zurückgestellt werden, wenn aufgrund der 

körperlichen oder geistigen Entwicklung zu erwarten 

ist, dass es nicht mit Erfolg am Unterricht teilnehmen 

kann. (Vorlage eines ärztlichen Attestes vor der Schuleinschreibung)

• Setzen Sie sich bitte bis 27. Februar 2023 mit der 

Schulleitung in Verbindung. 



Einschulungskorridor

• Kinder, die vom 01.07.2017 bis 30.09.2017 geboren 

sind, gilt die Regelung des sog. Einschulungskorridors.

• Diese Kinder können eingeschult werden.

• Wenn Sie die Einschulung Ihres Kindes in das 

folgende Schuljahr verschieben möchten, muss dies 

der Schule bis spätestens 11. April 2023 schriftlich

mitgeteilt werden. (Eine Verlängerung der Frist ist nicht möglich) 

• Sollten Sie den Einschulungskorridor nutzen wollen, 

melden Sie sich bitte telefonisch oder per Email bis 

27. Februar 2023 in der Verwaltung der Schule.  



Auf Antrag schulpflichtig

• Auf Antrag der Eltern können Kinder vorzeitig 

eingeschult werden,  die vom

01.10.2017 bis 31.12.2017 geboren wurden.

Auf Antrag schulpflichtig mit Gutachten

• Auf Antrag der Eltern können auch Kinder  

eingeschult werden,  die ab 01.01.2018 geboren

wurden. Diese Kinder benötigen zusätzlich ein 

schulpsychologisches Gutachten, das die

Schulfähigkeit bestätigt. 



Schuleinschreibung
• Die Einschreibeunterlagen erhalten Sie per Post.

• Die ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen 

geben Sie bitte bis spätestens 

27. Februar 2023 an die Schule zurück. 
(Post, Briefkasten vor der Schule oder persönlich im Sekretariat) 

• Am Einschreibetag – 13. März 2023 – findet in den 

Räumen der Grundschule ein sog. Screening in 

Gruppen mit ca. 8 Kindern statt.
Die Einteilung des Zeitplanes erhalten Sie zeitnah über einen Aushang 

im Kindergarten. 

• Der Elternbeirat bietet Kaffee und Kuchen im 

Elterncafé an. 



Tipps für die Entwicklung zur 

Schulfähigkeit
◼ siehe:   
https://www.schulenhaimhausen.de/schulberatung/schuleinschreibung/schulfähigkeit/

https://www.schulen-haimhausen.de/schulberatung/schuleinschreibung/schulfähigkeit/




Leitung HORT:                                   08133 / 996693-10
Frau Ursula Deffner

Anmeldung über folgenden Link

auf der Homepage der Gemeinde Haimhausen:

www.haimhausen.de/leben-vor-ort/schule-und-bildung

Informationen für die Anmeldung 

im Hort und in der Mittagsbetreuung

Leitung MITTAGSBETREUUNG:         08133 / 93 51-23
Frau Silvia Restle

Die Anmeldeunterlagen stehen demnächst als Download auf der 

Schulhomepage bereit.

http://www.haimhausen.de/leben-vor-ort/schule-und-bildung


Sollten Sie ein persönliches 

Beratungsgespräch 

wünschen, melden Sie sich bitte über das Sekretariat 

der Schule an.

• per Mail: sekretariat@gs-ms-haimhausen.de

• telefonisch: 08133 9351-0      
in der Zeit von 7:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

mailto:sekretariat@gs-ms-haimhausen.de
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